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90 Ombudspersonen unterstützen Menschen in 
stationären Einrichtungen bei Teilhabe 

Sozialministerin Nonnemacher dankt für ehrenamtliche Arbeit 

Ombudspersonen in Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen sind wichtige Mittler zwischen Bewohnerschaft, Heimleitung 
und Gemeinde. Am Freitag (17.01.2020) fand im Sozialministerium ein Ver-
netzungstreffen von Ombudspersonen statt. Sozialministerin Ursula Nonne-
macher dankte ihnen für ihre ehrenamtliche Arbeit: „Ombudspersonen un-
terstützen Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderungen dabei, so-
weit wie möglich selbstbestimmt leben zu können. Stationäre Heime sollen 
keine abgeschotteten ‚Sonderwelten‘ sein. Die Menschen, die dort leben, sol-
len selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir 
brauchen noch mehr Menschen, die sich als Ombudspersonen engagieren.“ 

In Brandenburg gibt es aktuell 90 aktive ehrenamtliche Ombudsfrauen und 
Ombudsmänner. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung guter Pflege 
und Betreuung, indem sie Kontakte zu Sport- oder Hobbyvereinen knüpfen oder 
Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützen, an Veranstaltungen in der 
Kommune teilzunehmen. Wichtig ist auch die Unterstützung der Bewohnerschafts-
räte bei der Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte. Bei über 880 Einrichtungen 
und gleichgestellten Wohnformen ist der Bedarf an engagierten Ombudspersonen 
sehr groß und es werden landesweit viele weitere Helferinnen und Helfer gesucht. 

Sozialministerin Nonnemacher: „Auch die in Einrichtungen lebenden Menschen 
mit Behinderungen oder mit Pflegebedarf wollen bei Stadtteilfesten dabei sein oder 
in Vereinen gemeinsam mit den Nachbarinnen und Nachbarn Zeit verbringen. Ge-
nau das unterstützen Ombudspersonen. Sie bauen Brücken zwischen den Men-
schen vor Ort. Das ist eine wunderbare, erfüllende Aufgabe.“ 

Ombudspersonen sind zumeist Angehörige, Vertrauenspersonen und andere so-
zial engagierte Menschen, die von ihrer Gemeinde oder ihrer Stadt für eine Ein-
richtung oder eine unterstützende Wohnform benannt wurden. Grundlage ist das 
Brandenburgische Pflege- und Betreuungswohngesetz. Ombudspersonen 
handeln als neutrale Vermittlung zwischen Bewohnerschaft, Angehörigen und Be-
schäftigten der Einrichtungen, helfen Konflikte zu vermeiden oder zu klären. Sie 
sorgen aber auch dafür, dass Bewohnerinnen und Bewohner am gesellschaftlichen 
Leben des Stadtteils oder der Gemeinde teilhaben können. 
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